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VBLklassik –
Überblick Leistungsrecht.
VBLklassik –
Überblick Leistungsrecht.

Das Seminar beginnt um 10 Uhr.
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Ihre Nachricht ist für jede teilnehmende Person sichtbar.

1. Haben Sie Fragen zu den heutigen Themen?

Feedbackbogen beim Verlassen des 
Seminars.

Chatfenster.



Seite 3Seite 3

2. Haben Sie individuelle Fragen oder zu anderen Themen?

Wenden Sie sich an den Arbeitgeberservice oder Kundenservice der VBL.

Kontakte. 
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Unterlagen für Onlineseminare.
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Allgemeine Schulungsunterlagen.
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Überblick.

1 Voraussetzungen für den Bezug der Betriebsrente.

2 Das Punktemodell.

3 Der Rentenantrag.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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§ 34 VBLS:

Die Wartezeit ist erfüllt.

 60 Kalendermonate mit 
Aufwendungen oder

 Unverfallbare Versorgungs-
zusage nach dem BetrAVG.

§ 33 Satz 1 VBLS:

Der Versicherungsfall ist 
eingetreten.

§ 33 Satz 3 VBLS:

Auf Antrag besteht 
Anspruch auf Betriebsrente.

§ 34 Abs. 4 VBLS:

Im Abrechnungsverband 
Ost- Beitrag besteht ggf. 
Anspruch auf Teilrente.

Anspruch auf Betriebsrente.
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Die Wartezeit

 60 Kalendermonate mit Aufwendungen für mindestens einen Tag bis zum Rentenbeginn.

 Mutterschutzzeiten während der Pflichtversicherung.

 gegenseitige Anerkennung früherer Versicherungszeiten bei anderen ZVK`s.

 gilt als erfüllt bei Eintritt des Versicherungsfalles infolge eines Arbeitsunfalles.

 unverfallbare Anwartschaften i. S. d. Betriebsrentengesetzes (BetrAVG).

 Im Abrechnungsverband Ost-Beitrag besteht ggf. Teilanspruch auf Betriebsrente durch sofort unverfallbare
Anwartschaften aus den Arbeitnehmerbeiträgen zur Kapitaldeckung und den Altersvorsorgezulagen. Hierzu 
werden auf die Wartezeit auch beitragslose Zeiten während und nach Ende der Pflichtversicherung angerechnet  
(§ 34 Abs. 4 VBLS). Aus diesem Grund können Arbeitnehmerbeiträge zur Kapitaldeckung nicht erstattet werden.

Voraussetzungen.



Seite 9Seite 9

1. Beispiel

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 27. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2024
Anspruch auf Altersrente für langjährig Versicherte als Vollrente: ab 1. Juni 2024 

Versicherungszeit Versicherungsmerkmal Umlage-/Beitragsmonate

27.06.2019 – 31.12.2019 10 7
01.01.2020 – 31.12.2020 10 12
01.01.2021 – 31.12.2021 10 12
01.01.2022 – 31.12.2022 10 12
01.01.2023 – 31.12.2023 10 12
01.01.2024 – 31.05.2024 10 5

Die Wartezeit von 60 Kalendermonaten (§ 34 Abs. 1 VBLS) wird erfüllt: 60

Es wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für den bis zum Rentenbeginn mindestens für einen Tag Aufwendungen 
zur Pflichtversicherung erbracht wurden. Damit besteht ab 1. Juni 2024 Anspruch auf Betriebsrente. 

Anmerkung: Beschäftige sind von der Pflichtversicherung ausgenommen und abzumelden, wenn sie eine Altersrente 
als Vollrente erhalten oder erhalten haben. Das gilt auch dann, wenn die Beschäftigung nicht endet.

Beispiele.
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Das Betriebsrentengesetz (BetrAVG): Die Unverfallbarkeitsfrist ab 2018

Voraussetzungen bis 31. Dezember 2017 ab 1. Januar 2018

gesetzliche Unverfallbarkeitsfrist: 5 Jahre = 60 Monate 3 Jahre = 36 Monate

gesetzliches Mindestalter: 25 21

Beginn der Versorgungszusage: ab 2009 ab 2018

Gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 VBLS gilt die Wartezeit für den Teil der Anwartschaft aus der Pflichtversicherung als erfüllt, 
der nach § 1b Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 und § 30f BetrAVG unverfallbar ist. Unterschiedliche Versorgungs-
zusagen sind getrennt voneinander zu bewerten.



Seite 11Seite 11

2. Beispiel

Beschäftigter geb.: am 10. November 1998
Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023
Ohne Bezüge beurlaubt: vom 1. Juli 2021 bis 31. Juli 2023

Versicherungszeit Versicherungsmerkmal
Wartezeit nach
34 Abs. 1 VBLS

Versorgungszusage
nach BetrAVG

01.01.2019 – 31.12.2019 10 12 12
01.01.2020 – 31.12.2020 10 12 12
01.01.2021 – 30.06.2021 10 6 6
01.07.2021 – 31.12.2021 40 0 6
01.01.2022 – 31.12.2022 40 0 12
01.01.2023 – 31.07.2023 40 0 7
01.08.2023 – 31.12.2023 10 5 5

Summen: 35 60

Durch die am 1. Januar 2020 erteilte Versorgungszusage wird er eine unverfallbare Anwartschaft i. S. des Betriebs-
rentengesetzes erwerben. Auf diese Weise gilt die Wartezeit (§ 34 Abs. 1 VBLS) als erfüllt.
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3. Beispiel

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2020
Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 15. November 2021 bis 30. Juni 2024 
Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente ab 1. Juli 2024

Versicherungszeit Versicherungsmerkmal
Wartezeit nach
34 Abs. 1 VBLS

Versorgungszusage
nach BetrAVG

01.12.2018 – 31.12.2020 10 25 25  (<  36)
15.11.2021 – 30.06.2024 10 +  32 31  (<  36)

Summe: =  57 <  60 ./.

Es wird weder die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS erfüllt, noch ist eine der beiden Versorgungszusagen unverfallbar. 
Ab Juli 2024 besteht daher kein Anspruch auf Betriebsrente. 
Im Tarifgebiet West können die Arbeitnehmeranteile an den Umlagen nach § 44 VBLS auf Antrag erstattet werden.

WestWest
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4. Beispiel

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. Dezember 2018 bis 31. Dezember 2020
Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 15. November 2021 bis 30. Juni 2024 
Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente ab 1. Juli 2024

Versicherungszeit Versicherungsmerkmal
Wartezeit nach
34 Abs. 1 VBLS

Versorgungszusage
nach BetrAVG

01.12.2018 – 31.12.2020 10 25 25  (<  36)
15.11.2021 – 30.06.2024 10 +  32 31  (<  36)

Summe: =  57 <  60 ./.

Es wird weder die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS erfüllt, noch ist eine der beiden Versorgungszusagen unverfallbar. 
Ab Juli 2024 besteht daher kein Anspruch auf die „volle“ Betriebsrente. 
Im Tarifgebiet Ost sind aber die Anwartschaften aus den Arbeitnehmerbeiträgen zur Kapitaldeckung unverfallbar. 
Nach § 36a VBLS besteht Teilrentenanspruch sobald die Wartezeit von 60 Monaten durch weiteren Zeitablauf bis zum 
Erreichen der Regelaltersgrenze zurückgelegt wird. 
Aufgrund der Unverfallbarkeit von Versorgungszusagen sind Beitragserstattungen Im Tarifgebiet Ost ausgeschlossen.

OstOst
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Fortsetzung

Die Erwerbsminderungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird ab 1. Juni 2027 in die Regelaltersrente 
umgewandelt.

Versicherungszeit Umlage/Beitragsmonate

01.12.2018 – 31.12.2020 25
15.11.2021 – 30.06.2024 +   32

=   57
Für den unverfallbaren Teil der Betriebsrente aus den Arbeitnehmerbeiträgen zur Kapitaldeckung 
wird die Zeit bis zum Beginn der Regelaltersrente angerechnet: 1. Juli 2024 bis 31. Mai 2027 +   35

Die Wartezeit von 60 Kalendermonaten wird auf diese Weise durch Zeitablauf erfüllt =   92

Gem. § 36a VBLS besteht ab 1. Juni 2027 Anspruch auf die Teilrente.

OstOst
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5. Beispiel: frühere Versicherungszeiten

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. April 2003 bis 31. Dezember 2005
Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. Juli 2021 bis 31. Juli 2024 
Erreichen der Regelaltersgrenze: am 20. Juli 2024
Anspruch auf Regelaltersrente: ab 1. August 2024

Versicherungszeit Monate Anspruch auf Betriebsrente

01.04.2003 – 31.12.2005 33
01.07.2021 – 31.07.2024 +  37

Summe =  70 In der Summe wird die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS erfüllt.

Unterschiedliche Versicherungsverhältnisse werden zusammengerechnet. Somit besteht ab 1. August 2024 Anspruch 
auf Betriebsrente. Das gilt auch für Versicherungsverhältnisse bei anderen Zusatzversorgungseinrichtungen, mit 
denen die gegenseitige Anerkennung von Versicherungszeiten vereinbart wurde. 
Wird die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS erfüllt, erübrigt sich die Prüfung, ob eine unverfallbare Versorgungszusage 
erreicht wurde.  
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6. Beispiel: frühere Versicherungszeiten

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. April 2010 bis 31. Dezember 2011
Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. Juli 2021 bis 31. Juli 2024 
Erreichen der Regelaltersgrenze: am 20. Juli 2024
Anspruch auf Regelaltersrente: ab 1. August 2024

Versicherungszeit Monate Anspruch auf Betriebsrente

01.04.2010 – 31.12.2011 21

01.07.2021 – 31.07.2024 +  37
Die Versorgungszusage i. S. d. BetrAVG ist unverfallbar. Für 
diesen Teil der Pflichtversicherung gilt die Wartezeit als erfüllt. 

Summe =  58 Die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS wird nicht erfüllt.

Für die ab Juli 2021 erteilte Versorgungszusage besteht ab 1. August 2024 Anspruch auf Betriebsrente. 
Die Arbeitnehmerumlagen aus dem Versicherungsverhältnis von April 2010 bis Ende 2011 werden auf Antrag 
erstattet.

WestWest
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7. Beispiel: frühere Versicherungszeiten

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. April 2010 bis 31. Dezember 2011
Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. Juli 2021 bis 31. Juli 2024 
Erreichen der Regelaltersgrenze: am 20. Juli 2024
Anspruch auf Regelaltersrente: ab 1. August 2024

Versicherungszeit Monate Anspruch auf Betriebsrente

01.04.2003 – 31.12.2005 21
Der Teil der Betriebsrente, der auf Arbeitnehmerbeiträge zum 
Kapitaldeckungsverfahren beruht, ist unverfallbar.

01.07.2021 – 31.07.2024 +  37
Die Versorgungszusage i. S. d. BetrAVG ist unverfallbar. Für 
diesen Teil der Pflichtversicherung gilt die Wartezeit als erfüllt. 

Summe =  58 Die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS wird nicht erfüllt.

Für die ab Juli 2021 erteilte Versorgungszusage besteht ab 1. August 2024 Anspruch auf die volle Betriebsrente. 
Nach Zeitablauf von zwei Monaten besteht ab 1. Oktober 2024 Anspruch auf die Teilrente aus der Pflichtversicher-
ung vom 1. April 2010 bis 31. Dezember 2011. 

OstOst
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8. Beispiel: frühere Versicherungszeiten

Arbeitsverhältnis/Pflichtversicherung: vom 1. April 2010 bis 31. Dezember 2011
Erreichen der Regelaltersgrenze: am 20. Juli 2024
Arbeitsverhältnis und Pflichtversicherung enden jeweils erst: am 30. September 2024
Die Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt er erst: ab 1. Oktober 2024

Versicherungszeit Monate Anspruch auf Betriebsrente

01.04.2010 – 31.12.2011 21
01.07.2021 – 30.09.2024 +  39

Summe =  60 In der Summe wird die Wartezeit nach § 34 Abs. 1 VBLS erfüllt. 

Endet die Pflichtversicherung erst Ende September und verschiebt sich der Rentenbeginn damit auf den 1. Oktober 
2024, besteht auch aus dem Versicherungsverhältnis der Jahre 2010 und 2011 Anspruch auf die volle Betriebsrente.

OstOstWestWest
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Die Versicherungsfall

Altersrenten als Vollrente  Regelaltersrente
 für langjährig Versicherte
 für besonders langjährig Versicherte
 für schwerbehinderte Menschen

Renten wegen Erwerbsminderung  teilweise Erwerbsminderung
 volle Erwerbsminderung

Renten wegen Todes  Witwen-, Witwerrenten oder an eingetragene Lebenspartner
 Halb- oder Vollwaisenrenten

 Der Eintritt des Versicherungsfalles richtet sich nach den Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversicherung.

 Der Rentenbescheid wird von der VBL bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) abgerufen.

 Die Betriebsrente wird auf schriftlichen Antrag gewährt.

 Betriebsrente und gesetzliche Rente beginnen zum gleichen Zeitpunkt.

 Kleinbetragsrenten werden nach § 43 Abs. 1 VBLS abgefunden.

 Beitragserstattung nach § 44 VBLS an beitragsfrei Versicherte bei nicht erfüllter Wartezeit im Tarifgebiet West.

Anspruch auf Betriebsrente.
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Sonderregelung nach § 45 VBLS

Für Versicherte, die nicht gesetzlich rentenversichert sind bzw. keine gesetzliche Rente erhalten, wendet die VBL die 
Regelungen der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend an.
So besteht bspw. Anspruch auf Altersrente für langjährig Versicherte frühestens mit Vollendung des 63. Lebens-jahres 
und nach 35 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren (= 420 Monate).

Beispiel:

Beschäftigungsverhältnis beim Universitätsklinikum Heidelberg/Pflichtversicherung bei der VBL seit 1. Januar 1990
Vollendung des 63. Lebensjahres: am 21. Juni 2024
Antrag auf Betriebsrente zum 1. Juli 2024
Anspruch auf Leistungen aus der Ärzteversorgung ab 1. Juli 2024

pflichtversichert bei der VBL: vom 1. Januar 1990 bis 30. Juni 2024 (= 414 Monate)     = 34,5 Jahre

Ab 1. Juli 2024 besteht kein Anspruch auf Betriebsrente. Die zeitliche Voraussetzung von 35 anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahren für die Altersrente für langjährig Versicherte wird frühestens ab 1. Januar 2025 erfüllt. 

Versicherte ohne gesetzlichen Rentenanspruch.
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Überblick.

1 Voraussetzungen für den Bezug der Betriebsrente.

2 Das Punktemodell.

3 Der Rentenantrag.
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Das zusatzversorgungs-
pflichtige Entgelt (ZVE) ist der steuerpflichtige Arbeitslohn.

Das Referenzentgelt beträgt 1 000,00 Euro.

Der Messbetrag ist der Wert eines Versorgungspunktes. Er beträgt 4,00 Euro.

Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 % während der Anwartschaftsphase und 
5,25 % während des Rentenbezuges.

Bonuspunkte sind zusätzliche Versorgungspunkte, aus verbleibenden Überschüssen.

Soziale Komponenten für Pflichtversicherte
 während Mutterschutz- oder Elternzeit
 bei Erwerbsminderung und
 bei Hinterbliebenenrenten.

Das Punktemodell.
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Berechnung der Versorgungspunkte:

Zusatzversorgungspflichtiges Jahresentgelt : 12
x Altersfaktor* = Versorgungspunkte (VP)

Referenzentgelt (1.000.00 Euro)

Berechnung der Betriebsrente:

Versorgungspunkte (VP)
(Summe bis zum Rentenbeginn)

x Messbetrag
(4,00 Euro)

= Betriebsrente (brutto)**

* Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 % während der Anwartschaftsphase und von 5,25 % während des Rentenbezuges 

** vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und vor der Versteuerung der Rente
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Berechnung der Versorgungspunkte:
Versicherte geboren am 25. Mai 1994 

Versicherungsjahr 2024: zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 37.740,00 Euro

37.740,00 Euro : 12
x 2,0 = 6,29 VP

1.000,00 Euro

Berechnung der Betriebsernte:

6,29 VP x 4,00 Euro = 25,16 Euro
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I. Soziale Komponenten für Mutterschutz und Elternzeit (§ 37 Abs. 1 VBLS)

Eine am 12.03.1994 geborene Beschäftigte ist 2024 pflichtversichert.

Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt bis zum 03.05.2024: 12.505,00 Euro

fiktives Entgelt während der Mutterschutzfristen vom 04.05.2024 bis 10.08.2024: 9.900,00 Euro

Geburt des Kindes am 15.06.2024

Elternzeit ab 11.08.2024. Soziale Komponente 500,00 Euro für jeden vollen Kalendermonat 2.000,00 Euro

Zusatzversorgungspflichtiger Anteil (8/12) an der Jahressonderzahlung im November 2024: 1.630,00 Euro

Mutterschutzzeiten während einer Pflichtversicherung werden wie Umlagemonate mit zusatzversorgungspflichtigem 
Entgelt behandelt. Das bedeutet, dass sie auf die Wartezeit angerechnet werden. Auch bei der Berechnung des 
zusatzversorgungspflichtigen Anteils der Jahressonderzahlung werden sie wie Umlage-/Beitragsmonate berücksichtigt.

Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhältnis wegen Elternzeit ruht, werden für jedes Kind, für das 
Anspruch auf Elternzeit besteht, Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelt von monatlich 500,00 Euro ergeben würden.

Soziale Komponenten.
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Fortsetzung: Jahresmeldung 2024

Zeitraum Buchungsschlüssel
Vor-
zei-
chen

zv-pflichtiges 
Entgelt/ggf. 
Entgelt über    
Grenzbetrag

Umlage/
Beitrag

Anzahl 
Kindervon bis

Ein-
zahler

Versicherungs-
merkmal

Steuer-
merkmal

01.01.2024 03.05.2024 01 10 10 12.505,00 0,00
01.01.2024 03.05.2024 01 10 11 12.505,00 686,52
01.01.2024 03.05.2024 03 10 10 12.505,00 226,34
04.05.2024 10.08.2024 01 27 00 9.900,00 0,00
11.08.2024 31.12.2024 01 28 00 0,00 0,00 1
01.11.2024 30.11.2024 01 10 10 1.630,00 0,00
01.11.2024 30.11.2024 01 10 11 1.630,00 89,79
01.11.2024 30.11.2024 03 10 10 1.630,00 29,50

Mutterschutz Elternzeit
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Fortsetzung: Berechnung der Versorgungspunkte für das Versicherungsjahr 2024
Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt bis zum Beginn des Mutterschutzes 12.505,00 Euro
Zusatzversorgungspflichtiger Anteil an der Jahressonderzahlung (8/12) + 1.630,00 Euro

Zwischensumme = 14.135,00 Euro
fiktives Entgelt während des Mutterschutzes + 9.900,00 Euro
Vier volle Monate Elternzeit von Sept. 2024 bis Dez 2024 (4 x 500,00 €) + 2.000,00 Euro

Summe = 26.035,00 Euro

Berechnung der Betriebsrente

26.035,00 Euro : 12
1000,00 Euro

x 2,0 = 4,34 VP x 4,00 Euro = 17,36 Euro
(Altersfaktor)                             (Versorgungspunkte)                             (Messbetrag)
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II. Soziale Komponenten bei Erwerbsminderung (§ 37 Abs. 2 VBLS)

Versicherte geboren am 13. Februar 1974
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente ab 1.September 2024

Zeitraum ab Rentenbeginn bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres:
01.09.2024 bis 12.02.2034   =   112 volle Kalendermonate: 9 volle Kalenderjahre

Durchschnittliches Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des Versicherungsfalls:
2020 41.214,92 EURO 12
2021 42.449,91 EURO 12
2022 45.061,77 EURO 10

Summe 128.726,60 EURO     : 34 (Umlage-/Beitragsmonate) = 3.786,08 Euro

Berechnung der Versorgungspunkte:

3.786,08 EURO     :    1.000,00                  =                3,79       x        9                             = 34,11 VP
(Entgelt)                                     (Referenzentgelt)             (VP)                         (Jahre)

Bemessungsgrundlage einer Hinterbliebenenrente ist die Betriebsrente des Verstorbenen, die er bezogen hat/hätte, 
wenn er zum Zeitpunkt seines Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre.
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Erstberechnung wegen Altersrente ab 01. September 2024

Beschäftigter geb. geb. am 28. Mai 1959
Versicherungsfall: Altersrente für langjährig Versicherte/Rentenbeginn am 1. September 2024

Zeitraum Entgelt Referenzentgelt Altersfaktor (Alter) Versorgungspunkte

Startgutschrift = 89,85
01.01. – 31.12.2002 49.541,79 : 12 : 1.000,00 € x 1,30 (45) = 4,95
01.01. – 31.12.2003 50.487,70 : 12 : 1.000,00 € x 1,30 (46) = 5,05

….. ….. ….. ….. …..
01.01. – 31.12.2023 68.394,00 : 12 : 1.000,00 € x 0,80 (64) = 4,56
01.01. – 31.08.2024 45.084,16 : 12 : 1.000,00 € x 0,80 (65) = 3,01

Versorgungspunkte aus Entgelten seit 2002 = 85,38
Bonuspunkte = 2,03
Summe aller Versorgungspunkte = 177,26

Berechnung der Betriebsrente.



Seite 30Seite 30

Fortsetzung
Versorgungspunkte:  Versorgungspunkte aus Startgutschrift bis 31.12.2001 89,85 VP 

 Versorgungspunkte seit 2002 + 85,38 VP 
 Bonuspunkte seit 2002 + 2,03 VP 
 Versorgungspunkte insgesamt = 177,26 VP 

Betriebsrente aus Versorgungspunkten: 177,26 x 4,00 Euro = 709,04 Euro

Minderung wegen vorzeitiger Inanspruchnahme: 3,3 %* ./. 23,40 Euro

Betriebsrente (brutto) = 685,64 Euro

* Abschläge: Geburtsmonat/-jahr: Mai 1959: Anhebung der Regelaltersgrenze bis 1.August 2025: 66 + 2 Monate 

Rentenbeginn: 1. September 2024: Alter zum Rentenbeginn: ./.   65 + 3 Monate =     11 x 0,3 = 3,30 %
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Ermittlung der Netto-Betriebsrente

Brutto-Betriebsrente ab 1. September 2024 685,64 Euro 685,64 Euro
abzüglich Freibetrag gem. dem Betriebsrentenfreibetragsgesetz ./.  176,75 Euro
beitragspflichtig =   508,89 Euro

abzüglich  Beitrag zur Krankenversicherung der Rentner (508,89 Euro x 14,60 %) ./. 74,30 Euro 
 Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung (508,89 Euro x 0,90 %) ./.      4,58 Euro 
 Beitrag zur Pflegeversicherung der Rentner (685,64 Euro x 4 %) ./.    27,43 Euro 

Auszuzahlende Betriebsrente = 579,33 Euro 

 Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus gezahlt.
 Rentner haben verschiedene Anzeigepflichten.
 Die Renten werden unter Vorbehalt gezahlt. Zu Unrecht geleistete Beträge werden zurückgefordert.
 Für die Pflegeversicherung hat der Gesetzgeber keine Entlastung vorgesehen. Das Betriebsrentenfreibetrags-

gesetz vom 21. Dezember 2019 gilt nur für Beiträge zur Krankenversicherung. 
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Informationsangebote.
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Überblick.

1 Voraussetzungen für den Bezug der Betriebsrente.

2 Das Punktemodell.

3 Der Rentenantrag.
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Rente beantragen.
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Informationen zum Rentenantrag 
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Der Online-Rentenantrag für Versicherte mit gesetzlichem Rentenanspruch 

Rentenanträge Online oder auf Papier.
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 Antrag auf Betriebsrente für Versicherte mit Anspruch auf gesetzliche Rente – L600A.

 Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung – L305.

 Bei Bedarf: Ergänzende Angaben des Arbeitgebers bei Erwerbsminderung, Anlage 2 – L600B.

 Ergänzende Angaben des Arbeitgebers sind beim Antrag auf Altersrente nicht erforderlich.

 Die Vorlage des Bescheids über die gesetzliche Rente ist nicht erforderlich. Die notwendigen Angaben vom Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung fordern wir im Wege der elektronischen Datenübertragung an. Andere 
Unterlagen wie z. B. Geburts- oder Heiratsurkunden sollen nicht als Original sondern in Kopie übersandt 
werden. Die jährlichen Anpassungsmitteilungen sind nicht zu übersenden.
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 Antrag auf Betriebsrente für Witwen/Witwer oder eingetragene hinterbliebene Lebenspartner – L601 Teil A.

 Antrag auf Betriebsrente für Waisen – L602.

 Bei Bedarf: Ergänzende Angaben des Arbeitgebers zum Antrag auf Betriebsrente für Witwen/Witwer und Waisen. 
Anlage 2 – L601B.

 Die Vorlage des Bescheids über die gesetzliche Rente ist nicht erforderlich, da die notwendigen Angaben vom 
Träger der gesetzlichen Rentenversicherung im Wege der elektronischen Datenübertragung abgerufen werden. 
Andere Unterlagen wie z. B. Geburts- oder Heiratsurkunden sollen nicht als Original sondern in Kopie übersandt 
werden. Die jährlichen Anpassungsmitteilungen sind nicht zu übersenden.

Rentenanträge nur auf Papier.
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 Antrag auf Betriebsrente für Versicherte oder Hinterbliebene ohne Anspruch auf gesetzliche Rente – L600.1A.

 Ergänzende Angaben des Arbeitgebers zum Antrag auf Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf 
gesetzliche Rente. Anlage 2. - L600.1B.

 Broschüre zur Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente. Informationen für Versicherte 
mit Grundversorgung aus berufsständischen Versorgungswerken oder anderer Grundversorgung. 

 Sind Sie bei „Meine VBL“ registriert, können Sie Broschüre und Vordrucke 
auf unserer Internetseite herunterladen oder direkt anfordern.
Andernfalls können Unterlagen nur schriftlich oder telefonisch bestellt werden.

Rentenanträge nur auf Papier.
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onlineseminare@vbl.de


